
Das Studentenparlament möge beschliessen:
Die Geschäftsordnung der Studentenschaft der TU Darmstadt wird wie folgt 
geändert:

1. §9, Absatz 7, Ersetze ”(2) bis (5)” durch ”(3) bis-(6)”

2. §13, Absatz 5, Satz 3, Ersetze ”§16, Absatz (2)” durch ”§16, Absatz (3)”

3. §16, Absatz 1, Satz 2, Ersetze ”§0, Absätze (2) und (6)” durch ”§13, 
Absätze (1) bis (3) und (6)”

4. §17, Absatz 5, Punkt ”Ausschluß der Öffentlichkeit”, Ersetze ”§3, Absatz 
(1)” durch ”§11, Absatz (1)” und ” §3, Absätze (1) und (2)” durch ” §11, 
Absätze (2) und (3)”

Begründung:
Die entsprechenden Querverweise verweisen in der bisherigen Geschäftsordnung 
auf inhaltlich nicht passende Paragraphen/Absätze. Die neuen Verweise sollen 
dieses beheben.

Das Studentenparlament möge beschliessen:
Die Geschäftsordnung der Studentenschaft der TU Darmstadt wird wie folgt 
geändert:

• §24, Absatz 2: Ergänze durch ”Auch kann das Präsidium nicht als ganzes 
abgewählt werden.”

Begründung:
Nach der Satzung (§8, Absatz 3) geht dies ohnehin nicht, dies beseitigt evtl, 
durch den Widerspruch entstehende Unklarheiten.

Das Studentenparlament möge beschliessen:
Die Geschäftsordnung der Studentenschaft der TU Darmstadt wird wie folgt 
geändert:

• §18, Absatz 3: Ergänze durch ”Die namentliche Abstimmung hat Vorrang 
gegenüber der geheimen Abstimmung.”

Begründung:
Bereinigt vorhandene Ungereimtheiten.
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